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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Personen- und 
Gesellschaftsrechts 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926, 
LGBl. 1926 Nr. 4, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 26 

II. Schwägerschaft 

1) Wer mit einer Person blutsverwandt ist, ist mit deren Ehegatten 
oder deren eingetragenem Partner in der gleichen Linie und in dem glei-
chen Grade verschwägert. 

2) Die Schwägerschaft wird durch die Auflösung der Ehe oder einge-
tragenen Partnerschaft, die sie begründet hat, nicht aufgehoben. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Art. 57 Abs. 2 

2) Ausländer können vom Landgericht als verschollen erklärt werden, 
wenn sie in Liechtenstein Vermögen besitzen, oder wenn der überleben-
de Ehegatte oder eingetragene Partner in Liechtenstein Wohnsitz hat und 
die Voraussetzungen für den Ehescheidungsgerichtsstand oder den Auf-
lösungsgerichtsstand des Landgerichts gegeben sind. 

Art. 60 Abs. 1 

1) Der Stellvertreter hat zu amten, wenn der Registerführer verhin-
dert ist, oder wenn die Beurkundung ihn selbst, seine Ehefrau, seinen 
eingetragenen Partner oder eine mit ihm verlobte oder in gerader Linie 
oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grade verwandte oder verschwä-
gerte Person betrifft, oder wenn der Registerführer die Anzeige erstattet. 

Art. 68 Abs. 1 

1) Das Zivilstandsregister besteht aus den Registern der Geburten, 
der Todesfälle, der Ehen und der eingetragenen Partnerschaften. 

Art. 74 

1. Zuständigkeit 

Für die Eintragungen über Geburten, Todesfälle, Ehen und Partner-
schaften ist das Zivilstandsamt ausschliesslich zuständig. 

Art. 85 Abs. 5 

5) Angezeigte Trauungen, Eintragungen von Partnerschaften, Gebur-
ten und Todesfälle werden fortlaufend nummeriert. 

Art. 89 Abs. 1 und 3 

1) Werden ausländische Entscheide oder andere Urkunden über Än-
derungen in den Standesrechten, im Bürgerrecht oder im Namen oder 
bezüglich Ehelicherklärung einer Person vorgelegt, deren Geburt, Ehe 
oder Eintragung der Partnerschaft in einem inländischen Register beur-
kundet worden ist, so sind sie in entsprechender Weise anzumerken, 



3 

sofern es die Regierung oder im Weiterzuge die Beschwerdeinstanz auf 
Grund des Gesetzes bewilligt. 

3) Ist die Geburt, Ehe oder Partnerschaft in einem ausländischen 
Standesregister eingetragen worden, so können die Änderungen in den 
Standesrechten, im Bürgerrecht oder im Namen oder die Ehelicherklä-
rung, sowie die Berichtigungen zu Geburts-, Todes-, Ehe- oder Partner-
schaftsregistereintragungen nach Weisung der Regierung im Register 
angemerkt werden. Eine im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche 
Ehe wird als eingetragene Partnerschaft anerkannt. 

Art. 98 Abs. 1 

1) Zur Anzeige des Todesfalles oder der Auffindung der Leiche einer 
bekannten Person ist in erster Linie das Familienhaupt verpflichtet und 
sodann der Reihe nach: der Ehegatte oder eingetragene Partner, die dem 
Verstorbenen nächstverwandte ortsanwesende Person, der Vorsteher des 
Haushalts oder der Besitzer der Behausung oder Wohnung, wo der Tod 
erfolgt oder die Leiche gefunden worden ist, jede Person, die beim Tode 
zugegen war, in letzter Linie die Gemeindevorsteher. 

Art. 99 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 

1) In das Todesregister sind bei bekannten Personen einzutragen: 
2. Familienname, Vornamen und allfällige Beinamen des Verstorbenen 

und seiner Eltern, seine Heimat und sein Wohnort nebst Hausnum-
mer, Beruf und Zivilstand (ledig, verheiratet, in eingetragener Part-
nerschaft, verwitwet, geschieden oder in aufgelöster Partnerschaft), 
Jahr, Monat und Tag der Geburt; 

3. Familienname, Vorname und Beruf des lebenden, verstorbenen oder 
geschiedenen Ehegatten oder des lebenden, verstorbenen oder in auf-
gelöster Partnerschaft lebenden Partners; 

Art. 104a 

E.bis Das Partnerschaftsregister 

In das Partnerschaftsregister werden die nach dem Partnerschaftsge-
setz vorgeschriebenen Tatsachen und Verhältnisse sowie deren Verände-
rung eingetragen. 



4 

Art. 175 Abs. 1 

1) Jeder Stimmberechtigte ist, unbeschadet des Rechtes auf Teilnahme 
an der Versammlung und Beratung, von Gesetzes wegen im eigenen oder 
fremden Namen vom Stimmrecht ausgeschlossen bei der Beschlussfas-
sung über ein Rechtsgeschäft oder einen Rechtsstreit zwischen ihm, sei-
nem Ehegatten, eingetragenen Partner, Verlobten oder einer mit ihm in 
gerader Linie verwandten Person einerseits und der Verbandsperson 
andererseits, sowie bei der Beschlussfassung über ein Rechtsgeschäft oder 
einem Rechtsstreit zwischen einem Dritten und der Verbandsperson, aus 
welchem ein Stimmberechtigter einen persönlichen Vorteil oder Nachteil 
bezieht. 

Art. 221 Abs. 3 

3) Diejenigen Anteile, die einer andern Person zum Zwecke der Um-
gehung dieser Bestimmung übertragen werden, sind dem Besitz des 
Grossanteilhabers zuzurechnen; eine Absicht der Gesetzesumgehung 
wird vermutet, wenn die Übertragung auf den Ehegatten, den eingetra-
genen Partner oder auf einen Verwandten bis zum zweiten Grade erfolgt. 

Art. 250a 

c) Ausschliessung vom Stimmrecht 

Jedes Mitglied ist von Gesetzes wegen vom Stimmrecht ausgeschlos-
sen bei Beschlussfassung über ein Rechtsgeschäft oder einen Rechtsstreit 
zwischen einem Mitglied, seinem Ehegatten, seinem eingetragenen Part-
ner oder einer mit ihm in gerader Linie verwandten Person einerseits und 
dem Verein andererseits. 

Art. 546 Abs. 2 

2) Abgesehen von der vorerwähnten Bestimmung der Statuten dürfen 
einem unentgeltlich begünstigten Drittbedachten Einkünfte, die ihm aus 
einer von einem andern errichteten Anstalt zufliessen, durch seine Gläu-
biger auf dem Wege der Zwangsvollstreckung oder des Konkurses nur 
insoweit entzogen werden, als sie der Bedachte, sein Ehegatte, sein einge-
tragener Partner und seine unversorgten Kinder zur Bestreitung des not-
dürftigen Unterhalts nicht bedürfen. 
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Art. 802 Abs. 1 

1) Das Landgericht kann bei Familienheimstätten, wenn nicht der Ge-
suchsteller selber die zu begünstigenden Familienangehörigen bestimmt 
bezeichnet hat, dem Eigentümer die Pflicht auferlegen, seine Blutsver-
wandten bis zum zweiten Grad in aufsteigender und absteigender Linie 
und seine Geschwister, sowie den mit ihm zusammenlebenden Ehegatten 
oder eingetragenen Partner in die Heimstätte aufzunehmen, sofern sie 
der Aufnahme dringend bedürfen und ihrer nicht unwürdig erscheinen. 

Art. 812 Abs. 2 

2) Eine Veräusserung als Ganzes ist jedoch mit Zustimmung des 
Landgerichts gestattet an den Ehegatten oder eingetragenen Partner, an 
eine Person, die mit dem Eigentümer der Heimstätte in gerader Linie 
oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder bis zum 
zweiten Grade verschwägert oder an Personen, die bei der Errichtung 
oder nachträglich mittels öffentlicher Urkunde und Genehmigung des 
Gerichts ausdrücklich bezeichnet worden sind. 

Art. 932a § 35 Abs. 5, 6 und 7 

5) Der Ehegatte, der eingetragene Partner oder die Nachkommen des 
Treugebers können binnen einer vom Grundbuch- und Öffentlichkeits-
registeramt zu bestimmenden Frist und gegebenenfalls in einer von ihm 
angeordneten Art und Weise das Einlösungsrecht gegen die Gläubiger 
oder die Konkursverwaltung nach Bezahlung der bezüglichen Forderung, 
jedoch höchstens eines angemessenen, auf Grund einer Liquidationsbilanz 
ermittelten Betrages geltend machen. 

6) Diese Vorschrift über das Einlösungsrecht ist, wenn bei dem einen 
oder andern von mehreren Treugebern die Zahlungsunfähigkeit vorhan-
den war, mit der Massgabe entsprechend anzuwenden, dass hinter dem 
Ehegatten oder dem eingetragenen Partner beziehungsweise den Nach-
kommen auch den Begünstigten binnen einer vom Grundbuch- und 
Öffentlichkeitsregisteramt zu setzenden Frist und gegebenenfalls in einer 
von diesem angeordneten Art und Weise das Einlösungsrecht zusteht. 

7) Hat ein Treugeber in seiner Eigenschaft als Treuhänder einer an-
dern Treuhänderschaft oder in Erfüllung einer sonstigen Verpflichtung 
einem Dritten gegenüber, der ihm hiezu Vermögen unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt hat, das Treuunternehmen errichtet, so finden die 
vorausgehenden Vorschriften über die Gläubiger oder die Konkursver-
waltung beziehungsweise über das Einlösungsrecht auf den Treugeber 
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der andern Treuhänderschaft oder den bezüglichen Dritten (mittelbare 
Treugeberschaft) beziehungsweise auf deren Ehegatten, eingetragene Part-
ner oder Nachkommen entsprechende Anwendung. 

Art. 932a § 97 Abs. 3 

3) Soweit nach vorstehendem Absatze das Einlösungsrecht nicht aus-
geübt wird und in allen andern Fällen können es der Ehegatte, der einge-
tragene Partner oder die Nachkommen des Begünstigten und, wenn sich 
mehrere Einlösungsberechtigte nicht einigen können, nach Anweisung 
des Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramtes ausüben. 

Art. 932a § 106 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 

1. Sind als Begünstigte Kinder einer bestimmten Person bezeichnet, so 
werden darunter die erbberechtigten Nachkommen dieser Person 
und unter dem Ehegatten oder eingetragenen Partner wird der über-
lebende Ehegatte oder überlebende eingetragene Partner, wenn und 
solange er nicht wieder eine Ehe oder eingetragene Partnerschaft ein-
gegangen ist, verstanden. 

2. Unter Hinterlassenschaft, Erben, Rechtsnachfolgern, unter Familie, 
Angehörigen, nächsten Verwandten oder dergleichen einer Person 
sind die erbberechtigten Nachkommen und der überlebende Ehegatte 
oder überlebende eingetragene Partner, wenn und solange er nicht 
wieder eine Ehe oder eingetragene Partnerschaft eingegangen ist, zu 
verstehen und mangels solcher diejenigen Personen (Firmen oder 
Verbandspersonen), denen ein Erbrecht am Nachlasse jener andern 
Person zukommt. 

Art. 932a § 107 Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 2 

1) Hinsichtlich der Begünstigungsanteile gilt im Zweifel: 
1. Fällt der Treugenussbesitz den erbberechtigten Nachkommen und 

dem überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Partner als Begüns-
tigten zu, so gilt im übrigen die gesetzliche Erbfolge, sind jedoch an-
dere Erben als Begünstige bezeichnet, so fällt er ihnen nach Massgabe 
ihrer Erbberechtigung zu; 
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2) Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte oder eingetragener 
Partner, Eltern, Grosseltern, Geschwister die Begünstigten, so fällt ihnen 
der Treugenussbesitz zu, auch wenn sie die Erbschaft des Treugebers 
nicht antreten. 

Art. 932a § 136 Abs. 2 

2) Enthält die Treuanordnung bei einem auf Grund derselben entgelt-
lich erworbenen Treugenusse insbesondere die Bestimmung, dass dieser 
unveräusserlich ist, wohl aber im Wege der Gesamtrechtsnachfolge über-
gehen kann, oder jemanden nicht mehr zukommen oder jemand einen 
Anspruch darauf nicht mehr haben soll, sobald er zahlungsunfähig ist 
oder die Begünstigung abtreten oder belasten will oder dass der Treuge-
nuss von einem solchen Zeitpunkte ab von den Treuhändern oder ande-
ren Stellen dem früheren Berechtigten, dessen Ehegatten, eingetragenem 
Partner oder Nachkommen oder andern Personen gehören oder über-
haupt nach freiem Ermessen verliehen werden kann oder soll, oder ist 
eine ähnliche Bestimmung vorhanden, so ist der Treugenuss durch die 
Gläubiger der Begünstigten beziehungsweise der Anwärter ebenfalls 
nicht entziehbar, unter Vorbehalt der Vorschriften der Anfechtungsord-
nung, des Schenkungs- und Erbrechts. 

Art. 932a § 138 Abs. 4 

4) Für Ansprüche gegen einen Begünstigten aus in böser Absicht und 
widerrechtlich begangenen Handlungen oder Unterlassungen, kann der 
Geschädigte trotz der Unentziehbarkeit der Begünstigung Befriedigung 
suchen, wenn nicht der Verlust des unentgeltlich erworbenen Treugenus-
ses aus irgend einem Grunde vorgesehen ist oder die Treuanordnung es 
nicht anders bestimmt und durch die Geltendmachung eines solchen 
Anspruches die Rechte anderer oder die Bestreitung des angemessenen 
Lebensunterhaltes (Nahrung, Kleidung und Wohnung) und die angemes-
sene Erziehung des fehlbaren Begünstigten, seines nicht wiederverehe-
lichten Ehegatten, seines nicht wieder eingetragenen Partners oder seiner 
unmündigen oder sonst unversorgten Nachkommen aus der Begünsti-
gung nicht beeinträchtigt werden. 
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Art. 932a § 140 Abs. 2 

2) Ist kein nachfolgeberechtigter oder namentlich bezeichneter An-
wärter vorhanden, so steht das gleiche Recht dem Ehegatten oder einge-
tragenen Partner und den Nachkommen des Begünstigungsbesitzers 
gemeinsam oder einzeln, im Streitfalle nach Anordnung des Grundbuch- 
und Öffentlichkeitsregisteramtes zu. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Die Regierung, nach Kenntnisnahme von dem Bericht über das Ergebnis 
der Volksabstimmung vom 17./19. Juni 2011, wonach sich ergibt: 

Zahl der Stimmberechtigten 18 840 
Zahl der abgegebenen Stimmen 13 976 
Annehmende sind 9 239 
Verwerfende sind 4 197 
Ungültige Stimmen 468 
Leere Stimmen 72 

beschliesst: 

die Referendumsvorlage betreffend das Gesetz vom 16. März 2011 über 
die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts (Gesetzespaket 
"eingetragene Partnerschaft") wird als vom Volk angenommen erklärt. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 


